
Vorbereitung der Wiedereingliederung
in das gesellschaftliche Leben
und Entlassung aus dem Strafvollzug

§ 56

1 Die Vorbereitung der Wiedereingliederung aus dem 
Strafvollzug zu Entlassender in das gesellschaftliche 
Leben hat rechtzeitig zu erfolgen. Durch Einschätzung 
der während des Vollzuges der Strafe mit Freiheitsentzug 
erreichten Ergebnisse der Erziehung und der unmittelbar 
zur Vorbereitung der Wiedereingliederung getroffenen 
Maßnahmen sind unter aktiver Einbeziehung der Straf
gefangenen notwendige und zweckmäßige Vorschläge zu 
erarbeiten und Festlegungen zu treffen, die geeignet 
sind, die Wiedereingliederung allseitig zu sichern.

2 Den für die Wiedereingliederung zuständigen staat
lichen Organen sind rechtzeitig durch die Leiter der Straf
vollzugseinrichtungen und Jugendhäuser entsprechende 
Vorschläge über Maßnahmen der Wiedereingliederung 
zu übermitteln. Vor der Entlassung sind Informationen 
über die allgemeine und berufliche Entwicklung während 
des Vollzuges sowie Hinweise zu den Familienverhält- 
nissen und für erforderlichenfalls einzuleitende Betreu
ung sowie medizinische überwachungs- und Behand- 
lungsmaßnabmen zu geben. Bei Strafaussetzung auf Be
währung sind diese Informationen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung zu übermitteln.
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